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breitung von F lugblättern Propaganda machte. Entscheidend bei der 
Strafzum essung w ar aber vor allem die Gefährlichkeit des A ngeklagten 
für die Gesellschaft. Diese Beachtung der Gesellschaftssdiädlichkeit des 
A ngeklagten m ußte gegenüber seiner Jugend bei der Strafzum essung 
den V orrang einnehm en. Die Dauer der Strafe mußte un ter Berücksich
tigung obiger G esichtspunkte auch so bem essen sein, daß dadurch ein 
w irksam er Schutz der Entwicklung der antifa stilistischen dem okratischen 
O rdnung gew ährleistet ist, w ie auch ferner bei der Strafzum essung zu 
bedenken war, welche Zeit notw endig erscheint, um den A ngeklagten 
durch die arbeitserzieherischen M aßnahm en des Strafvollzuges zur Ein
sicht und Erkenntnis seines gesellschaftsschädigenden V erhaltens zu 
bringen.
U nter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte und unter Beachtung der 
Persönlichkeit des A ngeklagten hat das Gericht eine Zuchthausstrafe 
von 5 Jah ren  für den verbotenen Sprengstoffbesitz und eine Sühnem aß
nahm e von 3 Jahren  Gefängnis für das V ergehen gegen Abs. 2 Art. III 
A III der Dir. 38 für erforderlich und ausreichend erachtet."

6. „Desertion“

U rteil 7 StKs 1951 der Großen Strafkam m er Potsdam vom 6. M ärz 1951 
gegen den Tischler Erich Sieberling, geb. 16. 12. 31 in Potsdam, nicht 
vorbestraft, w egen „Befehl 201".
Im Februar 1950 tra t S. bei der V olkspolizei ein und „desertierte bereits 
im April 1950 in voller Uniform, m it dem D ienstausw eis in der Tasche, 
nach W estberlin“. H ier m eldete er sich bei den verschiedenen Flücht
lingsstellen und machte, obwohl er bei der VP über seine Schweigepflicht 
belehrt w orden war, A ngaben über interne A ngelegenheiten der V olks
polizei.

Aus den Gründen:
„So gab er genaue A uskunft über die Stärke, Bewaffnung und Ausbildung 
der Bereitschaft Hohenstücken, nannte die Nam en seiner V orgesetzten 
und übergab auch seinen D ienstausw eis und seinen Urlaubsschein in der 
Friesenstraße. D arüber hinaus erzählte er, man sei bei der VP ein
gesperrt, bekom m e keinen Ausgang, der D ienst sei zu schwer, und gab 
in der Kuno-Fischer-Straße eine eidesstattliche Erklärung ähnlichen 
Inhalts ab. Der A ngeklagte hat durch seine Angaben über die VP den 
Im perialisten M aterial gegeben, das ihre Kriegspläne gegen alle fried
liebenden Länder, also auch gegen die DDR unterstützt. Diese Pläne sind 
auf die Vernichtung aller dem okratischen Einrichtungen und O rganisa
tionen, in erster Linie auch der VP, gerichtet. Der A ngeklagte hat also 
Boykotthetze gegen solche dem okratische Einrichtungen und O rganisa
tionen getrieben. Ferner ist der A ngeklagte, da er vor seiner Desertion 
im öffentlichen Dienst stand, als früherer Beamter anzusehen. Als solcher 
hat er durch seine Angaben in W estberlin  ihm bei Ausübung seines 
Amtes zugänglich gew ordene G eheim nisse offenbart. Er ta t das nicht 
nur unbefugt, sondern w ar sogar zur Geheim haltung ausdrücklich ver-
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